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9~lA.:B • 
zu 146/j A n f I' a g e b e a n t w 0 I' tun g 

Die Abgeordneten K I' a n e p i t t e I' und Genossen haben an den 

Bundeskan~ler eine Anfrage, botr ffend Verhandlungen über die Rückstellung 

von Vermögenswerten an die Familie Habsburg-Lothringen, gerichtet und darin 

folgende Fragen gestellt: 

1.) Eaben in der let zten Zeit tatsächlich Verhandlungen mitVortretern 
der Familie Habsburg-Lothringen stattgefunden, die eine Rückgabe von Ver­
mögenswerten an die genannte Familie zum Gegenstande hatten; wenn ja 

2:) war die Sozialistische Partei Österreichs von diesen Verhandlungem, 
wie die Abgeordneten Probst, Binklcr und Genossen in ihrer Anfrage vom 
6'$ Juli 1960 behaupten, tatsächlich nicht unt errichtet? 

3.) in welcher Grössenordnung bewegen sich die unter Berücksichtigung 
der gegebenen Rechtslage für eine Rückgabe an die Familie Habsburg-Lothringen 
in Frage kommenden Werte ? 

In Beantwortung dieser Anfrage gibt Bundeskanzler Ing. Raa b 

folgendes bekannt; 

Zu 1.) und 2. hArt, 26 des staatsvertrages hat Österreich unter 

anderem die Verpflichtung auferlogib, soweit solche Massnahmen noch nicht ge-
) 

troffen worden sind, in allen Fällen, in denen Vermögenschaften, gesetzliche 

Rochte oder Interessen in Österreich seit dem 13. März 1938 wegen der rassi­

schen ll.bstammung oder der Religion des Eigentümers oder aus anderen Gründen 

G8genstand gewaltsamer Übertragung oder von Massnahmen der Sequestrierung, 

Konfiskation oder Kontrolle gewesen sind, das angeführte Vermögen zurückzu­

geben und die gesetzlichen Rechte und Interessen wieder herzustellen (ver§l • 

.Art·26 §§ 1 und 2 des österreichischen staatsvertrages, BGB1.Nr.152/1955). 

Dioso Verpflichtung hat Österreich im ~70g8 der Gesetzgebung zwar zum Teil, 

aber noch .nicht ganz erfüllt. 

Durch das vom nationalso ziali stischcn Gosetzgeb er erlassene Geset z 

GBLL d.L.Ö. NI'. 311/19 39 wurde dar "Familienversorgungsfonds des Hauses 

Habsburg-Lothringen" im Zusammenhang mit einer Verfügung des deutschen Still­

haltekommissars aufgelöst und dessen Vermögen auf das Land Österreich und 

sp~torhin in Durchführung des Ostmarkg,)setzes auf das ~Deutsche Reich übertragen. 

§ 7 lit.a des Stiftungs- und Fondsreorganisationsgesetzes 9 BGBl.Nr.197/1 954, 

hat ausdrücklich fastgest oll t, dass Vormö gensüb ertragungen anlässlich der Luf­

lösung von Fonds, deren Rechtspersönlichkeit durch Verfügung einer Verwal­

tungsbohörde anerkannt war, dio aber in (I.er Zeit zwischen l3.März 1938 und 

270 April 1945 im Zusammenhang mit der nationalsozia1istis'chen Machtübornabme 

duroh Gosotz aufgelö st und sei thor nicht wieder horgest eIl t worden sind, oine 

Entziohung in Sinne der Rückstellungsgesetze darstellen, Da es sich beim 
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erwähnten Familienversorgungsfonds um einEm solchen Fonds gehandelt hat 

(vglodie Erläuternden.Bemerkungen zur Regierungsvorlage des erwähnten GesetzGS 

zu §§ 6 und 7, 283 der Beilagen zu elon Stenographischen Protokollen dos Na­

tiono.lrates 9 VII.GPo/ und Bericht des Ausschusses für Verfassung und für Ver­

wal tungsrofors, 371 dar Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

NationEtlrates, VILGP.), wird - allerdings unter gonauer Beachtung der be­

steh?nden verfassungsgeset zlichen Gogebenhe Hen und der einschlägigen B e­

stimmungen des österreichischen StaatsvertragGs - die durch .A.rt.26 dieses 

st aatsvortrages Ost erreich auferlegte Verpflichtung durch geset zgeberische 
\ 

Massnahmcm zu regeln sein" 

:Der von Ivlitgliedern der Familie Habsburg-Lothringen Bevoll-

mächtigto hat nicht nur mich, sondern auch - wie mir von ihm mi tget eil t 

wordan ist ~, don Herrn Vizekanzler, die Herren Bundesminister für Finanzen, 

fur Unterricht, für Land- und Fqrstwirtschaft und für Auswärtige Angelegen­

heiten auf die; Notwenciigkoit Ginor gesetzlichen Regelung dieses Problems auf­

m0rksam gemacht und sio von dem Begehron, das von Mitgliedern dieser Familie 

gestellt wird, unterrichtet. 

Es bedarf wohl keiner näheren Ausführungen, dass das gegenständliche 

Problem ebenso wie andere Fro.gon grundsätzlicher Bedeutung schon aus ver­

fassungsrechtlichen Gründen im Rahmen der Bundesregierung und mit Rücksicht' 

auf die politische Bodeutung dar Sache auch jedenfalls im KoalitionsEtUsschuss 

der b"iclcn Rogierungsparteien behandelt werden wird. Um aber diese Verhand­

lungon führen zu kÖ~Den, bedarf es ei~er Vorbereitung der Grundlagen hiefür 

durch die sachlich zuständigen Bundesministerien, was in diesem Fall ebenso 

geschieht Vvio in allen anderen Fällen, in denen die Bundesregiorung bzwoder 

von don Rogierungsparteien gebildote Koalitionsausschuss rui t einem Gegenst and 

befasst wirdo Zu diesem Zweck hat der inRückstellungsangolegenheiton führend 

zuständige Bundesminister für Fin8.nzen gemeinsam mit mir und dem Bundos­

minister für Land·- und Forstv'lirt schaft zunächst die tatsächliohen Vorhältnisse 

und die Rechtslage untersucht. Das Ergebnis dieser Voruntersuchungen tat­

sächlichol' wie re8htlicher Art soll bloss, wie gesagt, die Voraussetzung für 

eine wohlvor1Joreitote Behandlung dieses Problams in der Bundesregierung unu 
in woitsrer Folge im Nationalrat bilden. Erst von dem Ergebnis dieser Vor­

handlungon wi:cd os abhängen, rui t vvelchem Inhalt eine j edonfallseinosl\ktos 

der Geset zgobung bedürfende Regelung dieses Fragenkreisos dem Nationalrat 

vorgeschlo..gen werden kann" 
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Aus dieser Darst ellung orhell t, dass auch diG der So zialistischen 

Pal'toi angehörenden Mitglieder dcr Bundesrcgiorung über das gegenständliche 

Begehren von lvIi tgliedern der Familie Habsburg-Lothringen unterrichtet sind, 

Zu 3. )~ Da nach dOLl Gesagten zunächst die Voraussetzungen für 

VG:l::'handlungen im Rahmen dt3rBundesrogiorung bzw. im Rahmon der in der 

BUhdesrogiorung vertretenen politischen Part~ion zu schaffen sind 9 wird Os 
dem 

VOl1l Ausgang dieser Vorhandlungen abhängen, ob und gegebenenfalls Llit welchem 

Inhalt dem Nationalrat ein Akt d.or Gesetzgebung vorgeschlagen werden kann 

und welche Grössonordnung die in einem solchen Gesetzgebungsakt behandelten 

Vormögonschaften haben können. 

-.-.-.-.~ .. -.-
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